
Freitag, 29. Januar 2021
Nummer 04

Fortschreibung des regionalen Nahverkehrsplans 
Aktueller Sachstand und weitere Schritte 

  
Liebe Marcherinnen und Marcher, 

der regionale Nahverkehrsplan wird derzeit durch den Zweckverband Regio-Nahverkehr Freiburg (ZRF) fortge-
schrieben. Hierüber wurde im Mitteilungsblatt berichtet. Zu den Details verweisen wir auf die Ausgaben Nr. 45 
vom 06.11.2020 und Nr. 49 vom 04.12.2020. Der vollständige Fortschreibungsentwurf kann unter www.zrf.de 
heruntergeladen werden. Hierzu kann die Gemeinde March bis Ende März 2021 Stellung nehmen. 

Auf Grund der massiven Verschlechterung der Busanbindung, welche sich auf dem Fortschreibungsentwurf für 
die Gemeinde March ergeben würde, sind verschiedene Schritte eingeleitet worden. 

Auf die Bedarfsabfrage an die Nutzer*innen des Öff entlichen Personennahverkehrs (ÖPNV) hin, haben uns 171 
Rückmeldebögen erreicht. Diese sind zwischenzeitlich zusammengefasst worden und bieten im weiteren Verlauf 
der Diskussion mit den Verantwortlichen sowie beim Abfassen der Stellungnahme eine sehr gute Grundlage. 

Die Gemeinde March hat gemeinsam mit weiteren betroff enen Kommunen eine rechtliche Begutachtung der 
gesetzlichen Grundlagen und deren Berücksichtigung im Rahmen der Fortschreibung beauftragt. Ein Ergebnis 
wird Mitte Februar vorliegen. 

Seitens des Bürgermeisters sind die Wahlkreisabgeordneten angeschrieben worden bzw. sind persönliche Ge-
spräche geführt worden. Ziel ist es, dass grundsätzlich durch die Landesregierung mehr Mittel für den ÖPNV zur 
Verfügung gestellt werden. 

Seitens der Verwaltung ist vorgesehen, im Rahmen einer öff entlichen Veranstaltung den Nutzer*innen sowie al-
len weiteren Interessierten die Möglichkeit zu einem Austausch und Gespräch mit dem ZRF und dem Ge-
schäftsführer Thomas Wisser zu bieten. Über das Format wird noch unter Berücksichtigung der dann geltenden 
Corona-Vorgaben entschieden werden. Als Termin ist vorgesehen Mittwoch, 03. März 2021. 

Über das weitere Vorgehen um den jeweiligen Sachstand werden wir wieder berichten. Eine Einladung zum öf-
fentlichen Informationstermin wird noch gesondert veröff entlicht.
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NotdieNste uNd soNstige RufNummeRNNotdie
ALLGEMEINER NOTDIENST

Polizeinotruf    110

Feuernotruf      112
DRK-Rettungsdienst

Polizeiposten March  934293

Strom:
EnBW                            0800/3629477
Wasser  0172/7615161

Gas: 
Badenova 0800 2 767 767 

Krankentransport  0761/19222

Vergiftungsfälle   0761/19240

Tierkörperbeseitigung  0761/506706

ÄRZTE
Ärztlicher Bereitschaftsdienst an den Wochenen-
den und Feiertagen und außerhalb der Sprech-
stundenzeiten:
Kostenfreie Rufnummer:  116117
Montag bis Freitag 9 bis 19 Uhr: docdirekt - Kos-
tenfreie Onlinesprechstunde von niedergelasse-
nen Haus- und Kinderärzten, nur für gesetzlich 
Versicherte unter
0711-96589700 oder doc.dorekt.de

Tierarzt :  Den tierärztlichen Notdienst erfragen Sie 

bitte bei Ihrem Haustierarzt 

APOTHEKEN

(Wechsel täglich jeweils 8.30 Uhr)

Samstag, 30.01.2021 
Münster-Apotheke 
Breisach Tel. 07667 / 7299   

Sonntag, 31.01.2021 
Bären-Apotheke 
March-Buchheim, Tel. 07665 / 2252   

Montag, 01.02.2021 
Salus Apotheke 
Freiburg-Waltershofen, Tel. 07665 / 5020400 

Dienstag, 02.02.2021 
Apotheke zum roten Fingerhut 
Ihringen, Tel. 07668 / 317   

Mittwoch, 03.02.2021 
Europa-Apotheke 
Breisach, Tel. 07667 / 942055   

Donnerstag, 04.02.2021 
Adler-Apotheke 
March-Hugstetten, Tel. 07665 / 930516   

Freitag, 05.02.2021 
St. Martins-Apotheke 
Freiburg-Hochdorf, Tel. 07665 / 2824   

Samstag, 06.02.2021 
Sonnenberg-Apotheke 
Freiburg-Opfi ngen, Tel. 07664 / 1552 

ANGEBOTE, BERATUNG, SOZIALES

Beratungsstelle für ältere Menschen und 
deren Angehörige, Tel. 07663-9148835

Caritasverband
Krankheit, Kur, Geburt... 
Ihre Familie braucht Hilfe?
Tel. 0761/89 65-4 51
www.caritas-breisgau-hochschwarzwald.de

DREISAM
Sozialmedizinische Pfl egebetriebe
Gemeinnützige GmbH
Am Bahnhof 2 A
79232 March-Hugstetten 
Tel. 07665/9473888,
Fax 0761/3876529
Ambulante Alten- und Krankenpfl ege Tag
und Nacht durchgängig für Sie im Einsatz

DRK Seniorenzentrum March
Pfl egeeinrichtung
Schwarzwaldstr. 20
Tel. 9345-0
Zentrale-Seniorenzentrum@drk-freiburg.de

Fachstelle Sucht (bwlv)
Beratung - Behandlung - Prävention
Tel. 0761/156309-0

Hospizgruppe Umkirch/March 
Begleitung von Schwerkranken, Sterbenden 
und deren Angehörigen, Tel.:  0151 24125533

Kirchliche Sozialstation
Nördlicher Breisgau e.V.
Häusliche Kranken- und Altenpfl ege
Pfl ege für schwerstkranke und 
sterbende Menschen
Hauptstr. 25, 79268 Bötzingen
Tel. 07663/ 8969-240
www.sozialstation-boetzingen.de

Ökumenische 
Nachbarschaftshilfe  March-Hochdorf
Frau Regina Bothe, Tel. 01577-7029298

Ökumenische Seelsorge:
Tel. 0800/1 11 01 11
(vertraulich, anonym, kostenfrei)

Psychosoziale Beratungs- und Behand-
lungsstelle für Alkohol- und Drogenpro-
bleme des blv. , Tel. 0761/7 41 12

Sprechstunde für Angehörige
von Menschen mit Demenz
Frau Regina Schultis
Tel. 07663/8969-260
Nach Vereinbarung

IMPRESSUM:
Amtsblatt der Gemeinde March
Herausgeber:
Bürgermeisteramt March,
Am Felsenkeller 2+4, 79232 March
-   Telefon: 07665/4 22- 9000
-   Telefax: 07665/4 22- 9099
-   Internet: www.march.de
-   E-Mail: gemeinde@march.de
Für den amtlichen und redaktionellen Teil:
Bürgermeister Mursa
Für Anzeigenteil/Druck: 
Primo-Verlag Anton Stähle GmbH & Co. KG
Messkircher Straße 45, 78333 Stockach
-    Telefon: 07771/93 17-11
-    Telefax: 07771/93 17-40
-    E-Mail anzeigen@primo-stockach.de
-    Internet: www.primo-stockach.de

DIENSTSTUNDEN 
DER GEMEINDE

Öff entliche Dienststunden sind wie folgt:
Rathaus March in Hugstetten mit allen 
Ämtern, Am Felsenkeller 2+4, 
Telefon 422-9000
Montag 08.00-12.00 Uhr 
Dienstag 08.00 - 12.00 Uhr 
 und 14.00 - 18.00 Uhr 
Mittwoch 08.00 - 12.00 Uhr 
 und 14.00 - 15.30 Uhr 
Donnerstag    08.00 - 12.00 Uhr 
Freitag 07.30 - 12.00 Uhr  

Sprechzeiten Bürgermeister und 
Ortsvorsteher:
Bürgermeister Mursa nach besonderer 
Regelung oder telefonischer Absprache.
Buchheim, Ortsvorsteher Gerspach Dienstag  
 16.30 – 17.30 Uhr
Telefon   400383 (privat 40885)
Holzhausen, Ortsvorsteher Lorenz
Montag 17.00 - 18.00 Uhr
Telefon  9412240
Hugstetten, Ortsvorsteher Faller
Dienstag 17.00 - 18.00 Uhr
Telefon   422-9500 (privat 1307)
Neuershausen, Ortsvorsteher Seiler
Dienstag 18.00 - 19.00 Uhr
Telefon   0172/7178134 

Integration von Flüchtlingen 
Sprechzeiten im Rathaus Hugstetten 
Tel. 422-9141 oder 422-9142 
Frau Gineva (Integrationsbeauftragte) 
Zimmer 108; 0151/16344831 
yana.gineva@march.de
Termine nur nach telefonischer Vereinbarung 
Frau Badalli-Wirth (Kindergarten & Schule + 
Sprachkurse) Zimmer 110; 0151/16344838, 
bergita.badalli-wirth@march.de
Di. 14.00 – 16.00 Uhr und Do. 14.00 – 16.00 Uhr 
Frau Gfrörer; Zimmer 110; 0151/46767061
Mo. 09.00 Uhr – 12.00 Uhr und 
Mi. 14.00 -16.00 Uhr 
Sowie Termine nach telefonischer Vereinbarung 
Herr Benedikt Beck; Zimmer 110; 
0157/85128251; benedikt.beck@caritas-bh.de
Herr Mohammad Alsahhar; Zimmer 110; 
0176/18965451; 
mohammad.alsahhar@caritas-bh.de
Di. 16.00 – 18.00 Uhr und Donnerstag 09.00 – 
12.00 Uhr sowie Termine nach telefonischer Ver-
einbarung 
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Öffentliche Sitzung 
des Gemeinderates 

am Montag, 01.02.2021 um 19:00 Uhr 
fi ndet in der Festhalle Hugstetten, eine Ge-
meinderatssitzung statt. Dazu laden wir die 
Einwohnerschaft herzlich ein. 
Bitte beachten Sie den geänderten Sit-
zungsort.  

Tagesordnung 
1.  Frageviertelstunde 
2.   Haushaltsplan 2021 der Gemeinde 

March und Wirtschaftsplan 2021 des 
Eigenbetriebs Wasserversorgung 
March

3.   Erhebung der Kindergartengebühren 
während der Schließung der Kinderta-
gesstätten zur Eindämmung der Coro-
na-Pandemie 

4.  Anfragen/Verschiedenes/Fragestunde 
5.   Beschlussfassung durch Off enlegung 

gemäß §30 der Geschäftsordnung. 
Annahme von Spenden, Schenkungen 
und ähnlichen Zuwendungen 

Die Sitzungsunterlagen zur Tagesordnung 
sind online abrufbar unter: 
march.ratsinfomanagement.net. 

Helmut Mursa, Bürgermeister 

Einzelhandel in Zeiten von Corona 

Der Betrieb von Einzelhandel, Ladengeschäften und Märkten, mit Ausnahme von Ab-
holangeboten und Lieferdiensten einschließlich solcher des Online-Handels sind derzeit 
untersagt.

Ausnahmen stellen folgende Angebote dar:
•	 Der Einzelhandel für Lebensmittel und Getränke einschließlich Direktvermarktern, Metz-

gereien, Bäckereien und Konditoreien
•	 Wochenmärkte im Sinne des (GewO)
•	 Ausgabestellen der Tafeln
•	 Apotheken, Reformhäuser, Drogerien, Sanitätshäuser, Orthopädieschuhtechniker, Hörge-

räteakustiker, Optiker
•	 Babyfachmärkte
•	 Tankstellen (bis 20.00 Uhr)
•	 Poststellen und Paketdienste, Zeitschriften- und Zeitungsverkauf
•	 Verkaufsstätten für Tierbedarf und Futtermittelmärkte 
•	 Großhandel
•	 Kraftfahrzeug-, Landmaschinen- und Fahrradwerkstätten sowie entsprechende Ersatzteil-

verkaufsstellen
 
Nach vorheriger Bestellung sind Abhol-, Lieferangebote („Click & Collect“)für ansons-
ten geschlossene Einzelhandels- und Dienstleistungsbetriebe zulässig. Die vorherige 
Bestellung muss nicht online, sondern kann beispielsweise auch telefonisch erfolgen.  

Wir haben für Sie in dieser Ausgabe die Click & Collect - Angebote Marcher Einzelhändler 
aufgelistet. Sollte Ihr Einzelhandel fehlen, melden Sie sich einfach schriftlich bei der Gemein-
deverwaltung (saskia.boehmke@march.de). Wir nehmen Sie dann gerne in die Liste auf. 
 
 

Amtliche BekANNtmAchuNgeNAmtliche Bek

Click & Collect - Angebote Marcher Einzelhändler 

Gärtnereien 
Gärtnerei Huck (Hugstetten):  
Bei dem Blumenhaus kann man die Blumen und Pfl anzen einfach 
per E-Mail, Facebook, Instagram oder telefonisch bestellen und 
kontaktlos zu den normalen Öff nungszeiten vor dem Laden abho-
len. Bei Bedarf kann auch geliefert werden. 
Kontaktdaten:  
Im Bemmenstein 18-22, Hugstetten 
Telefon: 07665/1380 
E-Mail: info@huck-garten.de 
Homepage: www.huck-garten.de 

Gärtnerei Köpfer (Holzhausen):  
Auch die Gärtnerei Köpfer bietet für das gesamte Sortiment Click & 
Collect an. Gerne können Sie telefonisch oder per Mail Ihre Bestel-
lung aufgeben und zu den üblichen Öff nungszeiten abholen. Ne-
ben dem Internetauftritt der Gärtnerei auf der Homepage fi nden 
Sie die Gärtnerei auch auf Facebook und Instagram. 
Kontaktdaten:  
Wiesenstrasse 2, Holzhausen 
Telefon: Floristik 07665/1734
E-Mail: info@blumen-koepfer.de 
Homepage: www.blumen-koepfer.de 

Gärtnerei Kremp (Hugstetten): 
Mit frischen Blumen ist die Gärtnerei zu den gewohnten Öff nungs-
zeiten für Sie da. Telefonisch und per E-Mail nehmenn Sie Ihre 
Wünsche gerne entgegen, die wahlweise abgeholt oder geliefert 
werden können. Neben der Homepage können Sie das Sortiment 
auch auf Facebook oder Instagram bestaunen. 

Kontaktdaten:  
Hochdorferstr. 7, Hugstetten  
Telefon: 07665/4499 
E-Mail: gaertnereikremp@gmx.de 
Homepage: www.gaertnerei-kremp.de

Metzgereien 
Metzgerei & Partyservice Faller  
Ab einem Bestellwert von 40 € wird das gesamte Sortiment im Um-
kreis von 20 km kostenfrei ausgeliefert.Die Bezahlung ist kontaktlos 
oder in bar möglich. Die Bestellung kann telefonisch oder per Mail ( 
wichtig immer eine Nummer für den Rückruf angeben) abgegeben 
werden. Bestellungen werden am Folgetag (außer Sonntag) nach 
Auftragseingang, im Lauf des Vormittags von 9 bis 12 Uhr geliefert.  
Kontaktdaten: 
Vörstetter Str. 1, Holzhausen 
Telefon: 07665/4440 
E-Mail: bestellung@metzgerei-partyservice-faller.de

Sonstiges 
Piu Caff é 
Das Kaff eesortiment sowie die passenden Reinigungsprodukte 
können im Online-Shop angesehen werden. Gewerbekunden kön-
nen dort direkt bestellen; Endkunden können zu den Öff nungszei-
ten (8.00 - 12.00 Uhr) direkt im Büro bestellen und bezahlen. Bestel-
lungen sind generell telefonisch per Mail oder Whatsapp möglich. 
Sie fi nden Piu Caff é ebenso auf den sozialen Medien (Facebook, 
Instagram, Youtube..) 
Kontaktdaten:  
Industriestr. 1a, Hugstetten 
Telefon: 07665/934660 
E-Mail: info@piucaff e.de 
per WhatsApp: 07665/934660 
Homepage: www.piucaff e.shop 
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Angebot der Gaststätten  
in Zeiten von Covid-19 

Leider bleiben seit Anfang November alle 
Gaststätten, aufgrund der Änderungen 
der Corona-Verordnung geschlossen. Die 
Schließungen gelten vorerst weiter. 
Wie auch schon während des ersten Lock-
downs haben die Gaststätten kreative Wege 
gefunden uns durch „Essen to go“ mit Ihren 
Köstlichkeiten versorgen zu können. 
Denken Sie dennoch beim Einkauf oder 
Abholen daran: Abstand halten zu den 
Menschen in Ihrer Umgebung und ver-
meiden Sie längeres Verweilen! Fragen 
Sie bereits bei der Bestellung nach, ob 
das Mitbringen von eigenen Behältnissen 
möglich ist. So helfen Sie, Müll zu vermei-
den und schützen die Umwelt. 
! Bitte beachten Sie, dass ab 20 Uhr nur 
noch eine Lieferung nach Hause möglich 
ist. Das Abholen von Speisen stellt keinen 
trifftigen Grund dar, die Wohnung nach 
20 Uhr zu verlassen! Die Öffnungszeiten 
nach 20 Uhr gelten also nur für Restau-
rants mit Lieferservice. 

GASTSTÄTTEN: 
Bistro Brisant, Buchheim
Das Bistro bietet Essen zum Mitnehmen an 
(Dienstag - Samstag: 17.00 - 20.00 Uhr, Sonn-
tag: 15.00 - 20.00 Uhr). Bestellungen können 
unter der Telefonnummer 40277 abgege-
ben werden. Bei der Bestellung steht Ihnen 
die gesamte Karte zur Auswahl. 

Gasthaus Adler - Griechische Traverna, 
Holzhausen  
Das Gasthaus bietet die Mitnahme von Es-
sen zwischen 16.00 - 20.00 Uhr (außer mitt-
wochs) an. Bestellungen können unter der 
Telefonnummer 1744 abgeben werden. Die 
Speisekarte können Sie dem Internetauftritt 
des Gasthauses entnehmen oder der Tafel 
vor dem Gasthaus.

Gasthaus Löwen, Holzhausen
Mittwoch-Sonntag von 11.30-14.00 Uhr und 
17.00-20.00 Uhr ist die Abholung von Spei-
sen möglich. Diese können Sie telefonisch 
unter 1328 vorbestellen. Es gibt eine spezi-
elle Speisekarte, die Sie online finden.

Gleis 1, Hugstetten
Das Restaurant bietet einen Abhol- und 
Lieferdienst an. Dieser ist täglich zwischen 
11.45- 14.00 Uhr & 17.00 - 21.00 Uhr nutzbar. 
Der Lieferdienst kann bei einem Mindestbe-
stellwert von 20 € in Anspruch genommen 
werden. Es gibt eine spezielle Speisekarte, 
die Sie online finden. Bestellungen können 
unter 400313 aufgeben werden oder per 
Whatsapp (0157/33134422). 

Jauchs Löwen, Neuershausen  
Das Restaurant bietet einen Abholservice 
am Wochenende (Freitag + Samstag 17.30 
- 19.30 Uhr und Sonntag zwischen 11.30 
- 13.30 Uhr und 17.00 - 19.00 Uhr) an. Es 
gibt eine spezielle Take-Away Karte, die Sie 
online finden. Bestellungen können unter 
92090 aufgeben werden.

Namaste India, Hugstetten
Hier besteht die Möglichkeit über Liefe-
rando zu bestellen oder per Telefon unter 
9322338. Das Essen wird ab einem Mindest-
bestellwert von 10 € geliefert. Öffnungs-
zeiten: Montag - Freitag 16.00 - 23.00 Uhr; 
Samstag 16.00 -22.30 Uhr; Sonntag 12.00- 
22.30 Uhr. 

Pizzeria Capriccio, Hugstetten
Die Pizzeria bietet einen Lieferdienst von 
12.00-14.00 Uhr und von 17.00 -22.00 Uhr, 
ab einem Mindestbestellwert von 15 €, an. 
Auch eine Abholung der Speisen ist möglich 
(Tel. 9397384). Die Speisekarte finden Sie 
online. 

Pizzeria La Romantica, Buchheim
Die Pizzeria hat einen Abholservice errichtet 
(Dienstag - Sonntag 17.00 - 20.00 Uhr). Bestel-
lungen werden unter der Telefonnummer 
930710 entgegengenommen. Die Speise-
karte finden Sie online. 

Schill-Hof Strauße, Buchheim  
Die Schill-Hof Strauße bietet einen Verkauf 
von eigenen Weinen, Schnäpsen, Likören, 
Geschenkgutscheinen und Marcher Kartof-
feln an. Der Verkauf ist samstags von 09.30 
bis 12.30 Uhr für Sie geöffnet. 

Gasthaus Sonne, Neuershausen  
Die Bestellung & Abholung von Speisen ist 
täglich zwischen 17.00 und 20.00 Uhr mög-
lich. Die Speisen finden Sie online. Bestellun-
gen können Sie unter 9385463 abgeben. Ab 
10 Gerichten ist eine kostenlose Lieferung 
möglich. 

Stellvertretenden Leiter* 
der Finanzverwaltung (m,w,d) 

 als Elternzeitvertretung in Vollzeit.  
Die Stelle ist befristet bis zum 31.08.2022 

  
Wir erwarten:
•	 eine erfolgreich abgeschlossene Ausbildung als Diplom-Verwaltungswirt (FH),
 
Bachelor of Arts-Public Management oder Verwaltungsfachwirt. Die Stelle eignet sich 
auch für Berufsanfänger, insbesondere für Absolventen der Hochschulen für öffentliche 
Verwaltung. 
  
Haben wir Ihr Interesse geweckt? Dann senden Sie uns Ihre aussagekräftigen und 
vollständigen Bewerbungsunterlagen bitte bis spätestens 15.02.2021 an die Gemeinde-
verwaltung March, Am Felsenkeller 2, 79232 March oder per E-Mail in einem zusammen-
hängenden PDF-Dokument an joachim.heinrich@march.de. Den vollständigen Ausschrei-
bungstext finden Sie unter www.march.de, Rubrik „Stellenausschreibungen“. 
  
*Obwohl	aus	Gründen	der	Lesbarkeit	im	Textverlauf	nur	die	männliche	Form	gewählt	wurde,	
so	 ist	dies	nicht	geschlechtsspezifisch	gemeint,	 sondern	meint	eine	geschlechtsneutrale	Be-
zeichnung.	Bei	der	Gemeinde	March	sind	alle	Menschen	gleichermaßen	willkommen. 

Haben Sie Wohnraum frei? 

Die Gemeinde ist derzeit für rund 170 ge-
flüchtete Personen in der Anschlussun-
terbringung zuständig. Weiterhin wird 
dringend Wohnraum (Wohnungen oder 
Häuser) als Unterkunft für die hier an-
kommenden Menschen und die Men-
schen, die noch im Gemeinschaftsunter-
künften leben, gesucht. Vertragspartner 
bei Vermietung wäre die Gemeinde, 
regelmäßige Mietzahlungen sind damit 
garantiert. 

Die Vermietung an Flüchtlinge ist für Sie 
deshalb kein finanzielles Risiko. 

Wir haben bereits einige Flüchtlinge in 
privaten Wohnungen unterbringen kön-
nen. 

Die Erfahrungen sind durchgängig posi-
tiv. Herr Heinrich nimmt gerne Ihre An-
gebote entgegen oder beantwortet Ihre 
Anfragen unter der Tel-Nr. 07665/422-
9100 oder per e-mail: 
joachim.heinrich@march.de. 
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Amt/Abteilung Name Tel.Nr. E-Mail Adresse:
Bürgermeister Herr Mursa 422-9020 helmut.mursa@march.de
Bgm.Sekretariat Frau Reitzel 422-9021 elke.reitzel@march.de
Bgm.Sekretariat Herr Falakshahi 422-9022 tony.falakshahi@march.de
Hauptverwaltung    
Hauptamtsleiter Herr Heinrich 422-9100 joachim.heinrich@march.de
Personalamt Frau Seiler 422-9110 priska.seiler@march.de
Hauptamt Frau Giese 422-9130 joerdis.giese@march.de
Standesamt Frau Burkart 422-9150 marina.burkart@march.de
Ordnungsamt Frau Böhmke 422-9140 saskia.boehmke@march.de
Flüchtlingsbetreuung Frau Gineva 422-9142 yana.gineva@march.de

Bürgerbüro (mit Sozialamt)
Frau Kranz/ 
Frau Riedel/  
Frau Boden

422-9000 buergerbuero@march.de
monika.kranz@march.de
sandra.riedel@march.de
katja.boden@march.de

Finanzverwaltung    
Rechnungsamtleiter Herr Behringer 422-9200 andre.behringer@march.de
Rechnungsamt Frau Neb 422-9230 kristina.neb@march.de
Steueramt Herr Strecker 422-9220 ulrich.strecker@march.de
Gemeindekasse Frau Kübler 422-9211 myriam.kuebler@march.de
Gemeindekasse Frau Wiedemann 422-9210 sandra.wiedemann@march.de
Grundbucheinsicht Frau Barleon 422-9209 michaela.barleon@march.de
Bauverwaltung    
Bauamtsleiter Herr Utz 422-9600 mario.utz@march.de
Bauamt Frau Gut-Spöri 422-9630 roswitha.gut-spoeri@march.de
Bauordnungsamt Herr Reber 422-9610 ralf.reber@march.de
Hausverwaltung Herr Bauer 422-9620 marcus.bauer@march.de
Sekretariat Frau Köbelin 422-9601 claudia.koebelin@march.de
Sekretariat Frau Di Maria 422-9602 nicole.dimaria@march.de
Bauhof Herr Heller 422-9650 bauhof@march.de
Büro Bauhof Frau Amann 422-9655 doris.amann@march.de
Wassermeister Herr Schöpflin 422-9660 wassermeister@march.de

Die Aufgabengebiete der einzelnen Sachbearbeiter entnehmen Sie unserer Homepage: https://www.march.de/de/Rathaus/Ge-
meindeverwaltung.   
  
         
Bei Fragen rund um Corona melden Sie sich bitte auf der Zentrale (422-9000) sie werden dann zu einem freien Sachbearbeiter durchge-
stellt.   
 
 
 

Das Rathaus bleibt vorerst geschlossen 

Aufgrund der aktuellen Entwicklungen in der Corona-Pandemie bleibt das Rathaus vorerst für den Publikumsverkehr geschlossen. 
 
Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Verwaltung stehen nach telefonischer Absprache (Telefonliste finden Sie in dieser Ausgabe) 
dennoch für Ihre Behördengänge zur Verfügung. Soweit möglich, sollten die Amtsgeschäfte telefonisch, per E-Mail oder schriftlich abge-
wickelt werden. 
Die Mitarbeiter*innen des Rathauses arbeiten derzeit im Schichtbetrieb und sind im Wochenwechsel vor Ort. Die Mitarbeiter*innen sind 
meist im Homeoffice nicht telefonisch erreichbar. Per Mail wird Ihnen aber gerne geholfen und es kann ein Termin für die nächste Woche 
vereinbart werden. 
Wir bitten um Verständnis für diese einschneidenden Maßnahmen und bitten Sie, auch auf privater Ebene, alle persönlichen Kontakte auf 
ein Minimum zu reduzieren und die Vorgaben der geltenden Corona-Verordnung zu beachten. Sie schützen damit nicht nur die schwächs-
ten und anfälligsten unter uns, sondern auch sich selbst und Ihre Familie. 
 
Ihre Gemeindeverwaltung March 

Amt/Abteilung Name Tel.Nr. E-Mail Adresse:
Bürgermeister Herr Mursa 422-9020 helmut.mursa@march.de
Bgm.Sekretariat Frau Reitzel 422-9021 elke.reitzel@march.de
Bgm.Sekretariat Herr Falakshahi 422-9022 tony.falakshahi@march.de
Hauptverwaltung
Fachbereichsleiter Herr Heinrich 422-9100 joachim.heinrich@march.de
Personalamt Frau Seiler 422-9110 priska.seiler@march.de
Hauptamt (u.a. Kinder & Senioren) Frau Giese 422-9130 joerdis.giese@march.de
Standesamt Frau Burkart 422-9150 marina.burkart@march.de
Ordnungsamt Frau Böhmke 422-9140 saskia.boehmke@march.de
Flüchtlingsbetreuung Frau Gineva 422-9142 yana.gineva@march.de

Bürgerbüro + Sozialamt
Frau Kranz/ 
Frau Riedel/
Frau Boden 

422-9000

buergerbuero@march.de
monika.kranz@march.de
sandra.riedel@march.de 
katja.boden@march.de

Finanzverwaltung
Fachbereichsleiter Herr Behringer 422-9200 andre.behringer@march.de
Rechnungsamt Frau Rombach 422-9230 kristina.rombach@march.de
Steueramt Herr Strecker 422-9220 ulrich.strecker@march.de
Gemeindekasse Frau Kübler 422-9211 myriam.kuebler@march.de
Gemeindekasse Frau Wiedemann 422-9210 sandra.wiedemann@march.de
Grundbucheinsicht Frau Barleon 422-9209 michaela.barleon@march.de
Bauverwaltung
Fachbereichsleiter Herr Utz 422-9600 mario.utz@march.de
Bauamt Frau Gut-Spöri 422-9630 roswitha.gut-spoeri@march.de
Bauordnungsamt Herr Reber 422-9610 ralf.reber@march.de
Hausverwaltung Herr Bauer 422-9620 marcus.bauer@march.de
Sekretariat Frau Köbelin 422-9601 claudia.koebelin@march.de
Sekretariat Frau Di Maria 422-9602 nicole.di.maria@march.de
Bauhof Herr Heller 422-9650 bauhof@march.de
Büro Bauhof Frau Amann 422-9655 doris.amann@march.de
Wassermeister Herr Schöpflin 422-9660 wassermeister@march.de

Mitarbeiter Gemeindeverwaltung March 

Bei Fragen rund um Corona melden Sie sich bitte auf der Zentrale (422-9000) Sie werden dann zu einem freien 
Sachbearbeiter durchgestellt. 

Die Aufgabengebiete der einzelnen Sachbearbeiter entnehmen Sie unserer Homepage 
https://www.march.de/de/Rathaus/Gemeindeverwaltung
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Information zur Reform der 
Grundsteuer 

Das im November 2020 verabschiedete 
Landesgrundsteuergesetz gilt erst ab dem 
1. Januar 2025 als Grundlage für die neu zu 
berechnende Grundsteuer. Die Reform der 
Grundsteuer wird sich somit erstmals in den 
Grundsteuerbescheiden ab dem Jahr 2025 
auswirken. 
  
Warum überhaupt eine Reform der 
Grundsteuer? 
Die Grundsteuer basiert auf den Einheits-
werten. Diese wurden letztmals flächen-
deckend in einer Hauptfeststellung zum 
1.1.1964 nach den Wertverhältnissen in die-
sem Zeitpunkt ermittelt. Während sich die 
Wertverhältnisse seither sehr unterschied-
lich entwickelt haben, blieben die Einheits-
werte unverändert. Mit Urteil vom 10. April 
2018 erklärte das Bundesverfassungsgericht 
deshalb die Verwendung der Einheitswer-
te von 1964 als Basis für die Grundsteuer 
für verfassungswidrig und verpflichtete 
den Bundesgesetzgeber, bis Ende 2019 die 
Grundsteuer neu zu regeln. In einer Über-
gangszeit bis 2024 darf das bisherige Recht 
noch angewendet werden. Ab 2025 muss 
die Grundsteuer auf Grundlage neu ermit-
telter Werte erhoben werden. 
  
Die gesetzliche Neuregelung 
Im Herbst 2019 hat der Bundesgesetzgeber 
die Reform beschlossen. Er hat dabei den 
Ländern die Möglichkeit eröffnet, vom bun-
desgesetzlichen Grundsteuerrecht abzu-
weichen und landesspezifische Regelungen 
zu erlassen. Davon hat der Landtag von Ba-
den-Württemberg Gebrauch gemacht und 
am 4. November 2020 ein Landesgrundsteu-
ergesetz beschlossen. Nähere Informatio-
nen zum Landesgrundsteuergesetz finden 
Sie auch auf der Internetseite des Ministe-
riums für Finanzen Baden-Württemberg un-
ter https://fm.baden-wuerttemberg.de/de/
haushalt-finanzen/grundsteuer/. 
  
Die Eckpunkte der Neuregelung in Ba-
den-Württemberg
•	 Wie bisher unterliegen der Grundsteuer 

die Betriebe der Land- und Forstwirt-
schaft (Grundsteuer A) und die Grund-
stücke des Grundvermögens (Grund-
steuer B).

•	 Auch verfahrensrechtlich bleibt es beim 
bisher bekannten dreistufigen Verfah-
ren: Die örtlich zuständigen Finanzämter 
(Lagefinanzämter) bewerten den steuer-
pflichtigen Grundbesitz und stellen die 
Grundsteuerwerte (bisher: Einheitswerte) 
durch Grundsteuerwertbescheide fest. 
In einem weiteren Schritt berechnen sie 
die Grundsteuermessbeträge und setzen 
diese durch Grundsteuermessbeschei-
de fest. Die Gemeinden/Städte setzen 
den örtlichen Hebesatz jeweils für die 
Grundsteuer A und die Grundsteuer B 
fest, erlassen die Grundsteuerbescheide 
und erheben die Grundsteuer.

•	 Die Bewertung der Betriebe der Land- 
und Forstwirtschaft (Grundsteuer A)  

erfolgt in Anlehnung an die Bundesrege-
lung in einem Ertragswertverfahren: Die 
land- und forstwirtschaftlichen Flächen 
werden dabei mit vom Gesetzgeber vor-
gegebenen typisierten Reinertrags-
werten bewertet. Der Grundsteuerwert 
des Betriebs wird mit der Steuermesszahl 
0,55 Promille vervielfacht und ergibt den 
Grundsteuermessbetrag. Grund und Bo-
den sowie Gebäude und Gebäudeteile, 
die Wohn zwecken oder anderen nicht 
land- und forstwirtschaftlichen Zwecken 
dienen, werden Steuer gegenstand der 
Grundsteuer B.

•	 Die Bewertung der bebauten und un-
bebauten Grundstücke des Grundver-
mögens (Grundsteuer B) orientiert sich 
ausschließlich an den Bodenwerten. 
Der Landesgesetzgeber hat bewusst da-
rauf verzichtet, auch die Gebäude in die 
Bewertung einzubeziehen. Der Boden-
wert, so seine Überlegung, spiegele den 
Verkehrswert eines (fiktiv) unbebauten 
Grundstücks lageabhängig wider und 
verkörpere das abstrakte Nutzenpotenzi-
al eines Grundstücks. Grundlage sind die 
von den Gutachterausschüssen zu ermit-
telnden Bodenrichtwerte. Maßgebend ist 
der Bodenrichtwert des Richtwertgrund-
stücks in der Bodenrichtwertzone, in der 
sich das zu bewertende Grundstück befin-
det. Soweit von den Gutachterausschüs-
sen kein Bodenrichtwert ermittelt wurde, 
ist der Wert des Grundstücks aus den Wer-
ten vergleichbarer Flächen abzuleiten. 
Der Grundsteuerwert ergibt sich aus 
der Multiplikation der Grundstücksflä-
che mit dem Bodenrichtwert.

 
Die Fokussierung auf die Bodenwerte 
mit Verzicht auf die Berücksichtigung der 
Grundstücks bebauung macht die Bewer-
tung für Zwecke der Grundsteuer büro-
kratiearm. Eine aufwändige Erhebung und 
Pflege von Gebäudeflächen (Wohn-/Nutz-
flächen, Bruttogrundflächen) und weiterer 
Gebäudedaten entfällt bei der Finanzver-
waltung und bei den Steuerpflichtigen. 
Der Grundsteuerwert wird mit einer 
Steuermesszahl (1,3 Promille) multipli-
ziert. Daraus ergibt sich der Grundsteuer-
messbetrag, der Bemessungsgrundlage 
der Grundsteuer ist. Für überwie gend zu 
Wohnzwecken genutzte bebaute Grund-
stücke wird die Steuermesszahl um einen 
Abschlag in Höhe von 30 Prozent gemin-
dert, beträgt also 0,91 Promille.
•	 Der Grundsteuermessbetrag wird, wie 

bisher, mit dem jeweiligen Hebesatz der 
Gemeinde/Stadt multipliziert, woraus sich 
die tatsächlich zu leistende Grundsteuer 
ergibt, die von der Gemeinde/Stadt mit 
Steuerbescheid oder durch öffentliche 
Bekanntmachung festgesetzt wird.

 
  
Wie geht es nun konkret weiter? 
Zunächst steht die Hauptfeststellung der 
Grundsteuerwerte zum Stichtag 1. Ja-
nuar 2022 an. In Baden-Württemberg sind 
5,6 Millionen Grundstücke und Betriebe 
der Land- und Forstwirtschaft von den Fi-
nanzämtern auf diesen Zeitpunkt neu zu 
bewerten. Grundlage für die Bewertung 

der bebauten und unbebauten Grundstü-
cke des Grundvermögens sind die von den 
Gutachterausschüssen der Gemeinden 
zum 1. Januar 2022 zu ermittelnden und 
zu veröffentlichenden Bodenrichtwerte. 
Anknüpfend an diese Grundsteuerwerte 
setzen die Finanzämter die ab 1. Januar 2025 
geltenden neuen Grundsteuermessbeträge 
fest, die der Grundsteuer ab 2025 zugrunde 
gelegt werden. 
  
In Zeitabständen von sieben Jahren sol-
len die Grundsteuerwerte dann aktualisiert 
werden, ebenso die daran anknüpfenden 
Grundsteuermessbeträge. Dafür will die 
Finanzverwaltung ein vollautomatisiertes, 
modernes Bewertungsverfahren einsetzen. 
Das ist jedoch für den Auftakt noch nicht 
vollumfänglich möglich. Für die erste Wer-
termittlung zum 1. Januar 2022 müssen die 
Steuerpflichtigen deshalb die relevanten 
Daten, insbesondere die Grundstücksgröße 
und den Bodenrichtwert, mittels elektro-
nischer Steuererklärung dem Finanzamt 
übermitteln. Bei der nächsten zum 1. Ja-
nuar 2029 vorgesehenen flächendecken-
den Aktualisierung der Grundsteuerwerte 
(Haupt feststellung) - auf der Grundlage der 
auf diesen Zeitpunkt von den Gutachteraus-
schüssen zu ermittelnden Bodenrichtwerte 
- soll dieser Aufwand dann weitgehend ent-
fallen können. 
  
Um eine zügige Umsetzung sicherzustel-
len, werden die Steuerpflichtigen im Laufe 
des Jahres 2022 von der Finanzverwaltung 
voraussichtlich durch eine Allgemeinver-
fügung aufgefordert, eine Erklärung für ih-
ren Grundbesitz einzureichen. Hierfür wird 
das Aktenzeichen des Finanzamts für das 
jeweilige Grundstück benötigt. Dieses ist 
auf dem aktuellen Grundsteuerbescheid 
der Gemeinde/Stadt mit angegeben. Die 
Finanzämter berechnen aus den Angaben 
den Grundsteuerwert, legen den Steuer-
messbetrag fest und teilen beides den Steu-
erpflichtigen per Bescheid mit. Auch die 
Kommunen erhalten die von ihnen benöti-
gen Daten. 
  
Auf Basis der Vorarbeit der Finanzämter 
kann jede einzelne Stadt und Gemeinde bis 
Anfang 2025 den kommunalen Hebesatz 
berechnen und beschließen. Anschließend 
erstellt und versendet die Kommune die 
Grundsteuerbescheide für das Jahr 2025 an 
die Steuerpflichtigen. Die neue Grundsteuer 
in Baden-Württemberg ist dann umgesetzt. 
  
Was bedeutet die Grundsteuerreform in 
Euro und Cent für die einzelnen Grund-
stücke? 
Derzeit sind noch keine belastbaren Aus-
sagen dazu möglich, wie hoch die Grund-
steuer ab dem Jahr 2025 für die einzel-
nen Grundstücke ausfallen und welche 
Belastungsveränderungen es geben wird! 
Entscheidend dafür ist neben den boden-
wertgeprägten neuen Grundsteuermess-
beträgen der künftige im Jahr 2025 an-
zuwendende Hebesatz. Diesen kann die 
Gemeinde/Stadt erst ermitteln, wenn sie aus 
den Messbescheiden des Finanzamts die 
Summe der neuen Messbeträge kennt. Die-
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se Datenbasis wird den Gemeinden/Städten 
voraussichtlich erst im Laufe des Jahres 2024 
vollständig vorliegen. Vorher lässt sich nicht 
absehen, ob und inwieweit der Hebesatz ge-
genüber dem bisherigen Hebesatz erhöht 
oder ermäßigt werden muss, um das für 
2025 angestrebte Grundsteueraufkommen 
zu erreichen. Anders ausgedrückt: Je nach 
der Veränderung der neuen Messbeträge 
gegenüber den bisherigen Messbeträgen 
kann bereits mit einem deutlich niedrige-
ren Hebesatz das angestrebte Aufkommen 
erzielt werden. Andererseits kann auch ein 
deutlich höherer Hebesatz nötig sein, um 
das Aufkommen in bisheriger Höhe zu errei-
chen. Daher können auch Beispielsberech-
nungen mit dem bisherigen Hebesatz nicht 
zu belastbaren Aussagen im Hinblick auf die 
Höhe der künftigen Grundsteuer führen. 
  
Auch bei insgesamt angestrebter Aufkom-
mensneutralität wird es allerdings zwischen 
Grundstücken, Grundstücksarten und La-
gen zu Belastungsverschiebungen kom-
men. D.h. es wird Grundstücke geben, für 
die ab dem Jahr 2025 mehr Grundsteuer als 
bisher zu bezahlen ist und Grundstücke, für 
die weniger als bisher zu bezahlen ist. Dies 
ist nach der Entscheidung des Bundesver-
fassungsgerichts, in der die bisherige Be-
wertung und damit auch die Verteilung der 
Grundsteuerlast auf die Grundstücke als ver-
fassungswidrig erachtet und dem Gesetzge-
ber eine Neuregelung aufgegeben wurde, 
die zwangsläufi ge Folge der Reform.  
 

Illegale Abfallbeseitigung & 
Sachbeschädigungen - 
Aufruf zur Mitwirkung 

In letzter Zeit gehen bei der Gemeinde 
March vermehrt Beschwerden ein, dass 
Abfälle, Unrat oder sonstiger Müll, nicht 
ordnungsgemäß entsorgt wird bzw. dass 
Personen sich auf illegale Weise von ihren 
off enbar lästig gewordenen Gegenständen 
trennen. Zudem ist vermehrt die Beschmut-
zung durch Graff titis oder weitere Sachbe-
schädigungen, insbesondere auf Kinder-
spielplätzen, festzustellen. 

Für die Gemeinde March, insbesondere dem 
Bauhof, sind diese illegalen Müllentsorgun-
gen und Sachbeschädigungen immer wie-
der ein zusätzlicher Arbeitsaufwand, der 
zudem mit Kosten verbunden ist. Nur wenn 
ein Schuldiger festgestellt wird, kann ent-
sprechend wirksam reagiert bzw. für Abhilfe 
und entsprechendem Kostenerstatz gesorgt 
werden. 

Scheuen Sie sich nicht, Ihnen bekannt wer-
dende Auff älligkeiten bzw. Verstöße bei der 
Gemeindeverwaltung anzuzeigen. Die Ge-
meindeverwaltung geht gegen jegliche Art 
von illegaler Abfallbeseitigung und Sachbe-
schädigung zusätzlich strafrechtlich vor. 
Vielen Dank für Ihre Mithilfe. 
 
 

Landratsamt Breisgau-Hoch-
schwarzwald: Abfallwirtschaft 

Erhöhung der Gebühr für Restmüllsäcke 
Das Landratsamt informiert darüber, dass 
mit Inkrafttreten der geänderten Abfallwirt-
schaftssatzung zum 01.01.2021 die Gebühr 
für einen zugelassenen Abfallsack 5,00 
Euro/Stück (bisher 3,00 Euro/Stück) beträgt.
Verkaufsstellen für Restmüllsäcke 

•	 Bäckerei Zipfel, March-Holzhausen 
•	 EDEKA, Umkirch 
•	 REWE, Bötzingen 
•	 Raiff eisen Schulz, Bötzingen 
•	 EDEKA, Ihringen 
 

 

Herzlichen Glückwunsch  
zum Geburtstag

Grujic, Nada 04.02.  70 Jahre
Hugstetten 

Andres, Brigitte 06.02.  70 Jahre
Hugstetten 
 
 

Standesamtsnachrichten

Geburten

Julina Laura 

Eltern: 
Stephanie Beatrice Dille geb. Schielke und 
Nicholas Dille 
March-Buchheim 
 
 

Gemeindebücherei

 

ORTSCHAFTSRAT 
NEUERSHAUSEN 

Einrichtung eines Rasengrabfelds 
Liebe BürgerInnen , 
seit Januar diesen Jahres haben wir auf 
unserem Friedhof in Neuershausen ein 
Rasengrabfeld. 
Es befi ndet sich zwischen dem gärtner-
gepfl egten Gräberfeld und den Kinder-
grabsteinen auf der westlichen Seite des 
alten Friedhofteils. Für eine Urnenbestat-
tung beträgt die Ruhezeit 15 Jahre, für 
eine Erdbestattung 30 Jahre. Die jewei-
ligen Nutzungsgebühren können sie aus 
der Friedhofsatzung auf der Homepage 
der Gemeinde entnehmen. Die Gräber 
werden nach der Beisetzung wieder mir 
Rasen eingesäht und einer liegenden 
Grabplatte versehen, sodass die Fläche 
vom Bauhof maschinell gemäht werden 
kann. 

Manfred Seiler 
  

Sportplatzstr. 9, 79232 March 
Telefon: 07665/939466 
Mail: info@buecherei-march.de
www.buecherei-march.de 
  
Öff nungszeiten 
Di.  14.30 - 19.00 Uhr
Do.  10.00 - 12.00 Uhr
und  14.30 - 19.00 Uhr
Fr.  14.30 - 19.00 Uhr
Sa.  10.00 - 13.00 Uhr 

In den Schulferien nur dienstags geöff -
net. 
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Volkshochschule March  

Bürozeiten:  
Montag, Dienstag, 
Donnerstag: 8.30 – 12.00 Uhr 
Dienstag: 14.00-18.00 Uhr 

Telefon:  07665-911 111 oder   
07665-422-9701 kein AB! 
Besuchen Sie uns im Internet:  
www.vhsmarch.de 
E-Mail: anmeldung@vhsmarch.de 
  
Verlängerung Corona-Lockdown 
Wegen der Verlängerung des Corona-Lock-
downs finden bis Mitte Februarkeine Prä-
senzkurse statt. Wir bitten um Beachtung. 
  
Online-Kurse
Für unsere Online-Kurse melden Sie sich bei 
der VHS March an. Sie bekommen dann ei-

nen Link zugeschickt, mit dem Sie am Kurs 
teilnehmen. Infos und Anmeldung auf unse-
rer Webseite www.vhsmarch.de 

Neues Frühjahrsprogramm
Das neue Programm für das Frühjahrsemes-
ter steht ab sofort online: auf unserer Web-
seite www.vhsmarch.de finden Sie die neu-
en Kursangebote und können diese online 
buchen. 

Am 5. Februar wird das Printheft  mit dem 
Mitteilungsblatt in alle Haushalte in March 
verteilt. 

Weitere Programmhefte können ab 8. Febru-
ar in der Geschäftsstelle (Rathaus II, Am Fel-
senkeller 4, Hugstetten) und im Bürgerbüro 
(Rathaus Hugstetten) abgeholt werden. 
  
Wegen Corona müssen wir noch einmal Teil-
nehmerzahlen in einigen Kursen reduzieren. 
Das bedeutet, dass in manchen Kursen we-

niger Plätze zur Verfügung stehen. Bitte mel-
den Sie sich rechtzeitig zu Ihrem Wunsch-
kurs an und sichern Sie sich Ihren Platz. 

Das Frühjahrsemester beginnt am 22. Feb-
ruar – sofern die Corona-Verordnung wieder 
Präsenz-Unterricht zulässt. 
  
Aktuelle Informationen finden Sie auf un-
serer Webseite www.vhsmarch.de   
  
Möchten Sie jemandem eine Freude ma-
chen? Wir haben auch Gutscheine. Spre-
chen Sie uns an. 
 
 
 

Feuerwehr March

AUS UNSEREN BILDUNGSEINRICHTUNGENAUS UNSEREN BILDUNGSEINRICHTUNGEN



Zahnmed. FA (m/w/d) für Assistenz und Prophylaxe
Moderne Zahnarztpraxis mit vielfältigem Behandlungsspektrum
sucht eine umsichtige Mitarbeiter/in für Assistenz und Prophylaxe.
Möchten Sie in ein Praxisteam kommen, in dem das Miteinander
ganz oben, der Patient in der Mitte und das Team dahinter steht?
Ihnen ist stete Weiterbildung wichtig und die Freude am Umgang
mit Menschen ist Ihre Motivation. 
Dann bewerben Sie sich, denn wir bieten Ihnen einen außergewöhn-
lichen Arbeitsplatz: 

Dr. S. Wolf-Kleimann, Dr. J. Kleimann M. Sc. 
Gottenheimer Str. 15, 79268 Bötzingen, info@praxis-kleimann.de

***Unser Traum vom Eigenheim***  
Junges Ehepaar aus der Region sucht EFH/ZFH/DHH/RH. 

Ab 120 m², ab 5 Zimmer, Garten. 
Wir freuen uns über Ihren Anruf! Tel.: 07642 687 99 52 

Die Feuersteins suchen eine 
3- bis 4-Zimmer-Wohnung 

Wegen Eigenbedarfskündigung sucht das Ehepaar Feuerstein
(60 J./58 J.) eine 3- bis 4-Zimmerwohnung in Vörstetten oder

näherer Umgebung für ein langfristiges Mietverhältnis, spätestens
ab 1. September. Kontakt: Gabi und Frank Feuerstein,

Tel.: 0 76 66 / 39 87 •  E-Mail: frank.feuerstein@web.de 

EHEPAAR ( M+M / 50 plus ) berufst., ruhig, NR sucht

schöne bezahlbare 2-3-Zi.-Wohnung (ab 60 qm) mit Balkon. 

Wir freuen uns unter FreiburgerBobbele@web.de 
oder 0176 53 842 200 von Ihnen zu hören. 

Garage oder überdachter PKW-Stellplatz 
in Hugstetten zur dauerhaften Miete gesucht. 

Tel.: 0174 / 42 10 839
Falls nicht erreichbar, gerne Nachricht hinterlassen. 

Suche Garage oder Scheunenplatz 
bevorzugt in Holzhausen ab sofort. 

Tel.: 0172 - 6 23 68 05 oder 0 76 65 / 9 39 07 88 

2-3-Zi.-Wohnung mit Balkon 
im Großraum Kaiserstuhl zur Miete gesucht, von Lehrerin am Gym. 
(46, NR, keine HT), ab 01.03.21 oder später. Tel.: 0172 622 78 95

DANKE für die überwältigende Anteilnahme, 
die wir durch tröstende Worte, Briefe, Blumen-, 
und Geldspenden erfahren haben. 
Es hat uns tief bewegt, wie viele Menschen 
meinen lieben Mann und unseren Vater gern 
gehabt und geschätzt haben.

Gottfried Leo Meier
* 03.06.1938    † 03.01.2021

Besonderen Dank:
- den Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen der Sozialstation 
  Nördlicher Breisgau für die liebenswürdige Pflege und 
  tatkräftige Unterstützung
- Herrn Pfarrer Kläger für die tröstende Trauerbegleitung
- der Feuerwehr March für die Kameradschaft und ehrende 
  Begleitung der Trauerfeier
- dem Bestattungsinstitut Faller-Heudorf für die gute 
  Begleitung und die umfangreiche Hilfe
- allen Vereinen, Nachbarn, Weggefährten, Verwandten und 
  allen, die ihn auf seinem letzten Weg begleitet haben 
  und seiner gedachten

March-Hugstetten                          Rosa Meier und Familie
im Januar 2021                              

NEU: Das barrierefreie Seniorenbad

o Fliesen - Platten - Mosaik    o Verfugungen aller Art
o Marmor - Granitarbeiten      o Reparatur-Service
Weinbergstr. 8 a                     Tel./Fax: 0 76 65 / 9 56 98
79232 MarchHugstetten       Mobil:   0172 / 90 35 149

fordern Sie
Ihr kostenloses

Angebot an!

*Badmodernisierung

*Balkonsanierung

sei
t 1

998
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Römisch-Katholische 
Kirchengemeinde 
March-Gottenheim

Engelgasse 25
79232 March-Hugstetten
Tel. 07665/ 42530-0
info@kath-MarGot.de
www.kath-MarGot.de

Gottesdienste  
Samstag, 30.01. 
18:30 Eucharistiefeier mit Einführung der 
neuen Ministranten (Gottenheim) 

Sonntag, 31.01. 
09:00 Eucharistiefeier (Eichstetten) 
10:30 Eucharistiefeier (Holzhausen) 
10:30 Eucharistiefeier (Hugstetten) 

Dienstag, 02.02. 
07:00 Laudes  (Hugstetten) 
19:00 Eucharistiefeier mit Kerzenweihe 
-- Herzliche Einladung, Kerzen zum Segnen 
mitzubringen. (Holzhausen) 

 Mittwoch, 03.02. 
19:00 Eucharistiefeier mit Blasiussegen 
(Hugstetten) 

Donnerstag, 04.02. 
19:00 Eucharistiefeier (Buchheim) 
Samstag, 06.02. 
18:30 Eucharistiefeier mit Blasiussegen 
(Neuershausen) 

Sonntag, 07.02. 
09:00 Eucharistiefeier (Buchheim) 
10:30 Eucharistiefeier mit Blasiussegen 
(Bötzingen) 
10:30 Eucharistiefeier mit Blasiussegen 
(Hugstetten) 

Bitte beachten Sie: 
Anmeldungen zur Vorabendmesse und zu 
Sonntagsmessen jeweils Montag bis Freitag 
vor dem Wochenende, ausschließlich unter 
der Telefonnummer 425300 
(Sollten	 Sie	 uns	 telefonisch	 nicht	 erreichen,	
wählen	 Sie	 bitte	 unsere	 Telefonnummer	 mit	
Vorwahl:	07665	425300)  
	 
INFORMATIONEN AUS DER 
KIRCHENGEMEINDE 
  
VERGELT`S GOTT 
Am Freitag, 29. Januar 2021, ist mein letzter 
Arbeitstag im geschäftsführenden Pfarrbüro 
Hugstetten. Danach werde ich in den Rent-
nerclub aufgenommen.J 
Vor fast 30 Jahren kam ich zu diesem wun-
derbaren Beruf. Dabei hatte bestimmt je-
mand von „oben“ die Hand im Spiel und für 
diese Fügung bin ich sehr dankbar. 
Ich möchte mich auf diesem Weg für die vie-
len schönen Begegnungen und Gespräche 
mit Ehrenamtlichen und mit Menschen in 

unterschiedlichen Lebenssituationen be-
danken. 
Dankbar bin ich Pfarrer Kläger, da die Arbeit 
in den letzten fünf Jahren mit einem Super-
team wieder richtig Spaß gemacht hat. 
Dankbar bin ich auch besonders den Minis-
trantInnen für die wunderschönen Erlebnis-
se mit ihnen wie die Sommerlager oder die 
Romwallfahrt. 
Ich freue mich, dass Frau Sonja Boch meine 
Nachfolgerin ist und Wünsche ihr für die 
Zukunft alles Gute, viele positive Erlebnisse 
und gute Worte im Pfarrbüro. 
Vergelt`s Gott 
Astrid	Siegel 
	 
HOLZHAUSEN – ST. PANKRATIUS 
WERKTAGSGOTTESDIENST AM DIENSTAG 
IN HOLZHAUSEN 
Eine Anmeldung zum Gottesdienst ist not-
wendig. Anmeldungen nimmt Frau Rita Für-
derer, Tel. 07665/3300, gerne entgegen. 
  
Kontaktstelle Holzhausen: 
Pfarrsekretärin Irmgard Reich 
Die Kontaktstellen sind geschlossen. Sie 
können Frau Reich per Mail oder Telefon er-
reichen. 
Vielen Dank für Ihr Verständnis! 
	 
BUCHHEIM - ST. GEORG UND 
HUGSTETTEN – ST. GALLUS 
WERKTAGSGOTTESDIENST 
AM DONNERSTAG IN BUCHHEIM 
Eine Anmeldung zum Gottesdienst ist not-
wendig. Anmeldungen nimmt Frau Za-
ja-Weber, Tel. 07665/4446, gerne entgegen. 
	 
NEUERSHAUSEN – ST. VINZENTIUS 
  
WERKTAGSGOTTESDIENST AM MONTAG 
IN NEUERSHAUSEN 
Eine Anmeldung zum Gottesdienst ist not-
wendig. Anmeldungen nimmt Frau Monika 
Kretsch, Tel. 07665/3420, gerne entgegen. 
  
DANKESCHÖN an  
Familie Heike und Klemens Gutmann für 
den schönen Tannenbaum aus eigener An-
pfl anzung. Der geschmückte Weihnachts-
baum wurde von den Kirchenbesuchern 
bewundert und bestaunt. Herzlichen Dank 
für den geschenkten Baum. 
Für	das	Gemeindeteam	Neuershausen:	Moni-
ka	Kretsch 
  

Evangelische 
Kirchengemeinde March

Evang. Pfarramt:
Konrad-Stürtzel-Str. 27
79232 March-Buchheim
Telefon: 1721
e-Mail: march@kbz.ekiba.de
homepage: www.eki-march.de

Öff nungszeiten des Pfarrbüros:
Mo und Mi 9.00 – 12.00 Uhr 
Donnerstag 14.00 – 16.00 Uhr   
  
Pfarrerin	Marika	Trautmann	telefonisch	unter	
Tel.	01573-4488262	erreichbar.
Die	 Sprechzeiten	 von	 Frau	 Trautmann	 sind	
donnerstags	von	16.30	–	18.00	Uhr. 
  
Präsenzgottesdienste sicher feiern
Schon seit längerem gilt: Wer an einem Prä-
senzgottesdienst teilnehmen möchte, mel-
de sich bitte bei Pfarrerin Trautmann (0157-
34488262 oder marika.trautmann@kbz.
ekiba.de) vorher an. Neu ist, dass - wie auch 
beim Einkaufen oder im ÖPNV - medizini-
sche Masken getragen werden sollen. Wir 
bleiben auf Abstand und singen nicht - so 
können wir mit einem Gefühl der Sicherheit 
zusammen kommen, um auf Gottes Wort 
zu hören und für uns und die ganze Welt zu 
beten. 

Sonntag, 31. Januar
10.00 Uhr Gottesdienst - Predigtreihe: „Ja-
kob, David und Co. – Anstößige Typen in der 
Bibel“, Pfarrerin Laura Artes, Evang. Gemein-
dezentrum

Mittwoch, 03. Februar
17.00 Uhr Konfi -Stunde, digital 

Donnerstag, 04. Februar
20.00 Uhr Digitale Sitzung des Kirchenge-
meinderates

Sonntag, 07. Februar
10.00 Uhr Gottesdienst - Predigtreihe: „Ja-
kob, David und Co. – Anstößige Typen in der 
Bibel“, Pfarrer Eberhard Deusch, Evang. Ge-
meindezentrum 
  

PREDIGTREIHE AN DREI SONNTAGEN
vom 24.01. bis 07.02.2021 
Jakob, David und Co. - Anstößige Ty-
pen der Bibel 
Nicht alle „Helden“ biblischer Geschich-
ten hatten eine blütenweiße Weste. Man-
che haben sich ganz schön was geleistet 
in ihrem Leben – Ungehorsam, Betrug, 
Ehebruch, Mord ... Gerade das macht es 
spannend sich mit ihnen zu beschäfti-
gen: Welcher Versuchung sind sie erle-
gen? Wie sind sie mit ihren Verfehlungen 
umgegangen? Haben sie es „verdient“, 
dass wir ihrer bis heute gedenken? 

Mit solchen Fragen beschäftigt sich die 
Predigtreihe der Evang. Kirchengemein-
den Bötzingen, Um kirch und March, die 
an den Sonntagen vom 24.01. bis zum 
07.02.2021 stattfi nden wird. Pfarrerin 
Artes, Pfarrerin Trautmann und Pfarrer 
Deusch predigen in jeder Gemeinde ein-
mal zu je einer Per sönlichkeit. Auf diese 
Weise können Sie auch einmal die Kolle-
gin bzw. den Kollegen aus unseren Nach-
bargemeinden kennenlernen.  

  

kiRchliche NAchRichteNk



REZEPT-IDEE DER WOCHE ...

LASSEN SIE ES 
SICH SCHMECKEN!
LASSEN SIE ES LASSEN SIE ES 
SICH SCHMECKEN!
LASSEN SIE ES LASSEN SIE ES 
SICH SCHMECKEN!

04
20

21

zutaten 
FÜR 4 PERSONEN
Alles aus regionaler Ernte:
2 Pastinaken
2 Topinambur
2 Karotten
1 1/2 Rote Bete
1 Steckrübe
2 EL Olivenöl
2 TL Salz

Rotkohl-Orangen-Salat
1 kleiner Rotkohl
4 Orangen
1 Apfel
50 g Walnüsse
2 EL Honig
Etwas Distelöl und Zitronensaft

Ofen-Wurzelgemüse
mit Rotkraut-Orangen-Salat

Zubereitung
Den Rotkohl fein schneiden, die Orangen fi letieren und 
würfeln und den Apfel und die Walnüsse hacken. Rotkohl, 
Orangen und Apfel mit etwas Zitronensaft gründlich 
durchkneten. Die Walnüsse dazugeben, mit Salz und Pfef-
fer abschmecken und eventuell etwas Öl hinzu.
Den Salat 2 bis 3 Std. durchziehen lassen und ab und zu 
durchmischen.
Den Ofen auf 180 Grad Celsius Ober-/Unterhitze vorhei-
zen. Wurzelgemüse schälen und in Stifte schneiden. Darauf 
achten, dass das Gemüse die gleiche Kantenlänge hat. So 
gart es im Ofen gleichmäßig durch.
Gemüsestifte in einer Schale mit Öl und Salz wenden.
Auf ein mit Backpapier ausgelegtes Backblech geben. Nach 
Belieben können Kräuter, wie z. B. Thymianzweige, hinzu-
gefügt werden.
Im Ofen ca. 15 bis 20 Minuten rösten, bis das Gemüse 
goldbraun ist. Je nach Größe der Stücke muss die Garzeit 
angepasst werden.
Das fertige Ofengemüse nach Belieben mit Gewürzen 
abschmecken und zusammen mit dem Rotkohl-Oran-
gen-Salat servieren. 

Tipps & Tricks
Wurzelgemüse enthält sehr viele Ballast-

stoffe, die sich in vielerlei Hinsicht positiv auf 

den Körper auswirken. Und weil ballaststoffrei-

che Lebensmittel länger gekaut werden müssen und 

der Nahrungsbrei auch länger im Magen bleibt, ma-

chen sie uns länger satt. Bei Karotten bietet die Härte 

einen Hinweis auf Frische - lassen sie sich biegen, 

sind sie nicht mehr frisch. Bei Sellerie empfi ehlt sich 

ein Klopftest: Frische Knollen klingen nicht hohl. 

Wurzelgemüse bleibt länger frisch, wenn man es 

in einem Plastiksack mit Löchern oder ohne 

Verpackung kühl bzw. im Gemüsefach des 

Kühlschranks lagert. Ungeeignet sind 

luftdichte Verpackungen. 
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Beginn der Baumaßnahmen an der Mar-
tin-Luther-Kirche
Die Arbeiten zur Innenrenovierung der Mar-
tin-Luther-Kirche haben begonnen. Wer sich 
für Details interessiert, kann sich bei Pfar-
rerin Trautmann oder der Kirchengemein-
deratsvorsitzenden, Frau Helga Lambrecht 
informieren.  
  
„Wir beten fü r alle, die einen Menschen ver-
loren haben“  
Evangelische	 Kirche	 unterstü	tzt	 Gedenkak-
tion	 #lichtfenster	 des	 Bundesprä	sidenten.
Die	Evangelische	Kirche	in	Deutschland	(EKD)	
wird	sich	an	der	Aktion	#lichtfenster	von	Bun-
desprä	sident	 Frank-Walter	 Steinmeier	 beteili-
gen	und	ruft	dazu	auf,	jeden	Freitag	nach	dem	
Dunkelwerden	ein	Licht	zum	Andenken	an	die	
Toten	 der	 Corona-Pandemie	 ins	 Fenster	 zu	
stellen.	„Ich	freue	mich	sehr	ü	ber	die	Initiative	
des	 Bundesprä	sidenten“,	 sagt	 der	 EKD-Rats-
vorsitzende	 Bedford-	 Strohm.	 „...	 Lasst	 uns	 in	
unseren	 Gedanken	 und	 Gebeten	 an	 der	 Sei-
te	 derer	 stehen,	 die	 Schmerz	 und	 Ohnmacht	
beim	 Verlust	 eines	 Menschen	 erlebt	 haben.	
„Gott	 der	Herr	wird	 die	 Trä	nen	 von	 allen	 An-
gesichtern	abwischen“,	sagt	der	Prophet	Jesa-
ja	(Jes.	25,	Vers	8).	Beten	wir	dafü	r,	dass	diese	
Hoff	nung	in	Erfü	llung	geht“. 
  
Verlängerte Winterkirche
Nach dem Ende der Weihnachtszeit am 
06.01.2021 (Epiphanias oder auch Drei-
königstag genannt) schließt die Mar-
tin-Luther-Kirche ihre Pforten – nicht nur 
um Heizkosten zu sparen, sondern dieses 
Mal auch um unsere Kirche in neuem Licht 
erstrahlen zu lassen. Die Innenrenovierung 
soll bis Mitte Mai dauern, weshalb wir im 
kommenden Jahr die Gottesdienste länger 
als gewöhnlich ins Evang. Gemeindezent-
rum Buchheim verlagern. 
  
Wochenspruch:
Über dir geht auf der Herr, und seine Herr-
lichkeit erscheint über dir.
 Jesaja 60,2 
 
 

Ökumene

WELTGEBETSTAG 2021 aus Vanuatu 
Am 5. März 2021 feiern wir in aller Welt den 
Weltgebetstag aus Vanuatu: 

Im Weltrisikobericht steht 
Vanuatu an erster Stel-
le. Kein Land der Welt ist 
durch Naturkatastrophen, 
wie Wirbelstürme, Erdbe-
ben und Vulkanausbrüche 
mehr gefährdet als dieses 
kleine Land im pazifi schen 
Ozean. Worauf baut Vanua-

tu, wenn doch immer wieder eine Naturka-
tastrophe alles einreißen könnte? „Mit Gott 
bestehen wir“, so steht es auf dem Landes-
wappen der 83 Inseln. „Worauf bauen wir?“, 
fragen auch die vanuatuischen Frauen in ih-
rem Gottesdienst zum Weltgebetstag 2021. 
Ihre Antwort ist sehr klar: „Danke für die 
fruchtbaren Böden, die frische Luft, die sau-
bere Umwelt, für den strahlenden Sonnen-
schein, das blaue Meer und für das stille, ru-
hige Wasser der Vanuatu-Inseln.“ Beten wir 
mit ihnen im März dafür, dass auch unsere 
Kinder und Enkelkinder noch eine bewohn-
bare Erde vorfi nden. 
Wie immer bereiten wir den kommenden 
WGT in March gemeinsam und ökumenisch 
vor. Der Weltgebetstag 2021 wird stattfi n-
den - angesichts der Corona-Pandemie aber 
anders als gewohnt. Die Verbundenheit im 
Gebet mit den Frauen in Vanuatu, und welt-
weit hört dadurch nicht auf. Das verbinden-
de Gebet bleibt. 
So es die Corona-Bedingungen erlauben, 
feiern wir den Gottesdienst am Freitag, den 
5. März 2021 um 18.00 Uhr in der St. Gal-
lus Kirche in Hugstetten. - Eine Anmeldung 
zum Gottesdienst wird erforderlich sein! 
Da wir aber heute noch nichts Genaues sa-
gen können, bitten wir Sie, sich zeitnah im 
Mitteilungsblatt der Gemeinde March zu 
informieren. Hier erhalten Sie weitere Infor-
mationen zum Gottesdienst am Weltgebets-
tag. Vielen Dank! 

Bis dahin bleiben Sie gesund!
Das Vorbereitungsteam grüßt Sie herzlich 
 
 
 

Nachbarschaftshilfe
March und FR-Hochdorf

Die Nachbarschaftshilfe der evang. und 
kath. Kirchengemeinde March und FR-
Hochdorf  hat sich zur Aufgabe gemacht, 
hilfebedürftigen, kranken, alten und behin-
derten Menschen unterstützende Hilfe zu 

leisten - auch im Vorfeld oder als Erängzung 
zur Arbeit der Sozialstationen. 

Wir bieten an:
- vielfältige Hilfe im Haushalt
- Begleitung bei Spraziergängen
- Gespräche, Vorlesen usw.
- Einkäufe

Telefonnummer der Nachbarschaftshilfe
Die Einsatzleitung Frau Bothe ist mo-
bil erreichbar unter 0157-77029298.
Telefonzeiten:  Montag, Dienstag, Donners-
tag und Freitag 9.00 - 10.30 Uhr, ansonsten 
bitte auf den Anrufbeantworter sprechen.
nbh@eki-march.de 
 
 
 

Jehovas Zeugen

Versammlung Bötzingen 
Königreichssaal, Holderackerstr.7 
79346 Endingen 
Telefon : 07642/ 2140 
  
Sonntag, den 31.01.21, 10:00 – 11:45 Uhr 
Biblischer Vortrag, 
Thema: „Auf Gottes Wort hören und da-
nach handeln“ 
Bibel- und Wachturm-Studium 
Thema: „Schau geradeaus in die Zukunft“ 
  
Donnerstag, den 04.02.21, 
19:30 – 21:15 Uhr 
Zusammenkunft: Unser Leben und Dienst 
als Christ 
  
Wer einen Gottesdienst von Jehovas Zeu-
gen digital besuchen möchte, kann einen 
Zugang über das Kontaktformular auf der 
Website jw.org 
https://www.jw.org/de/jehovas-zeugen/
wuenschen-sie-einen-besuch/ erfragen. 

Weitere Hinweise und Informationen so-
wie das komplette Onlineangebot in Form 
von Videos und Downloads fi ndet man auf 
jw.org. 
  
Alle Gottesdienste sind öff entlich und fi n-
den derzeit virtuell per Videokonferenz statt. 
Interessierte Personen sind jederzeit will-
kommen 

Internet: www.jw.org 

VeReiNsNAchRichteNVe

Deutsches Rotes Kreuz 
Seniorenzentrum March 
Schwarzwaldstr.18 
79232 March 
Tel. 07665 / 9345-268 
seniorenzentrum.march@drk-freiburg.de 

Unsere regelmäßigen Veranstaltungen: 
Finden aktuell aufgrund des aktuellen 
„Lockdowns “ nicht statt. Wir hoff en auf 
ihr Verständnis und sagen Ihnen natür-
lich sofort Bescheid, wenn die Angebote 
wieder möglich sind und wieder stattfi n-
den! 
Aktuelles aus der Begegnungsstätte: 
Unsere Begegnungsstätte hat noch ge-
schlossen, wir bitten um Ihr Verständnis, 

dass kein Mittagstisch und kein Cafèbe-
trieb statt� nden!! 
Für das Ehrenamt 
Liebe ehrenamtliche Helfer, aktuell ist noch 
kein Termin für unser nächstes Treff en be-
kannt. 
Wir hoff en es geht ihnen allen gut, bleiben 
Sie gesund! 
Wir freuen uns auf das nächste Wiederse-
hen! 

LASSEN SIE ES LASSEN SIE ES 
SICH SCHMECKEN!
LASSEN SIE ES LASSEN SIE ES 
SICH SCHMECKEN!



Parkettverlegung - Parkettreparaturen
Teppichböden - Kunststoffbeläge

Laminatböden
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Mütterzentrum  
March-Reute e.V.

Wieder ein Dämpfer, der Lockdown geht 
weiter!
Aber es sieht danach aus, als ob es lang-
sam wieder Licht am Ende des Tunnels gibt. 
Halten wir also durch, wir Mütter und Väter, 
wir Großeltern, wir Töchter und Söhne... 
Das Mütterzentrum meldet sich so-
bald es wieder losgehen kann. 
Es gilt nach wie vor: für Anliegen, Fragen 
und Sorgen sind wir unter der Telefonnum-
mer 07665 4325 oder per Email
kontakt@muetterzentrum-march-reute.de 
erreichbar. 
Kommen Sie gesund durch die Winterzeit! 
Allgemeine Infos: Christine Gfrörer, 
T. 07665/4325 und 
www.muetterzentrum-march-reute.de 
 
 
 

Sport-Club  
Holzhausen e.V.

www.sc-holzhausen.de 
info@sc-holzhausen.de 
  
Finanzen/ Werbepartner 
  
Der aktuelle „Lockdown light“ bereitet uns 
für unsere Werbepartner große Sorgen. Ins-
besondere die Schließung der Gasträume 
der Gastronomie. 
  
Nutzen Sie die Möglichkeit der Abholung 
von Speisen, nach der Wieder- Öffnung auch 
den Besuch der Gaststätten unserer Werbe-
partner. 
  
Gasthaus Löwen, Holzhausen 
Gasthaus Adler, Holzhausen 
Gasthaus Willibald, Benzhausen 
Bistro Brisant, Buchheim 
Gasthaus Hirschen/ Filou, Reute 
  
  
Aber auch alle weiteren Dienstleister und 
Werbepartner gilt es zu unterstützen. Gerne 
vermitteln wir Ihnen auch passende Dienst-
leister für Ihre Anfrage oder informieren Sie 
sich über unsere Homepage. 
  
Wir danken unseren Mitgliedern und der Be-
völkerung für die Berücksichtigung unserer 
Werbepartner. 
  
Gemeinsam werden wir die Krise überwin-
den! 
Bleiben Sie gesund. 
Sportclub Holzhausen 1929 e. V. 
Förderverein SC Holzhausen 1996 e. V.

Jugendarbeit  
March e.V.

Turn- und Sportverein 
March e.V.

Ende des redaktionellen Teils



ACHTUNG ZAHNGOLD   
Zahle bis zu 60,- € pro Zahnbrücke 

Kaufe Bernsteinschmuck, Modeschmuck, Goldschmuck   
Zinn und versilbertes Besteck, zahle bar, komme gleich.

Tel. 0173 / 98 55 44 6 oder 0761 / 456 782 6 


